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Preisliste 2010 – Bulbeck Ornamente aus Bleiguss 
 
 

Vorbemerkungen 
 
Unser Angebot richtet sich an Architekten, Garten- und Landschaftsarchitekten, andere 
Freiberufler sowie an Gewerbetreibende, wie z.B. Objekteinrichter. Alle Preise sind 
Nettopreise zuzüglich Frachtkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer (Berechnung 
der Frachtkosten siehe umseitig). Die Preise gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, 
bzw. eines neuen Kataloges.  

Nachfolgend finden Sie allgemeine Informationen zu den Ornamenten aus Bleiguss der Bulbeck 
Foundry; die Objektbeschreibungen und metrischen Maße entnehmen Sie bitte dem Original-
Katalog. Bei Rückfragen zum englischen Katalog helfen wir Ihnen gerne.  

 
Die Englische Tradition von Bleiornamenten 
 
Zwei große Namen stehen am Anfang der langen Tradition englischer Bleiornamente: Der erste 
ist John van Nost, wobei es sich hier um zwei gleichnamige Cousins handelt, die Ende des 17. 
und Anfang des 18. Jahrhunderts als Erste Figuren aus Blei gossen und damit zu Berühmtheit 
gelangten. Ihnen folgte John Cheere nach, der die Werkstätten von van Nost übernahm. Einige 
Originale dieser Künstler existieren zum Teil noch heute und erzielen – sofern sie überhaupt in 
den Handel gelangen – bei Auktionen von Sotheby’s und Christie’s Spitzenpreise.  
 
Andere berühmte Gartengestalter haben die Vorzüge des Materials Blei für die Ausschmückung 
von Gärten und Parks ebenso erkannt, so auch die Gartenarchitektin Gertrude Jekyll. Von ihr 
stammt der vielzitierte Satz: „There can scarcely be a doubt that the happiest material for our 
garden sculpture and ornament is lead.“ 
 
In der Tat gibt es kein Material für Gartenornamente, welches an die Eigenschaften von Blei 
heranreicht: Seine samtig-matte anthrazitfarbene Patina, die auch einen silbrig-weißen Anteil 
entwickelt, besitzt eine unübertroffene Ausstrahlung und fügt sich bestens in das natürliche 
Umfeld des Gartens. In England sind aufgrund der sehr langen Tradition der Bleiverarbeitung 
Ornamente aus Bleiguss weit verbreitet. So finden Sie heute in fast jedem Garten des National 
Trust Figuren, Vasen oder Pflanzgefäße aus Bleiguss.  
 
Noch einige Worte zu den Eigenschaften von Blei: Es schmilzt bei einer Temperatur von 327ºC 
und wird bei etwas unter 400ºC gegossen. Erst ab einer Temperatur von weit über 500ºC 
entstehen Dämpfe, deren Einatmen gesundheitsschädlich ist. Aus diesem Grunde wurde die 
Verbrennung von verbleitem Benzin (bei über 1000ºC) zu Recht unterbunden.  
 
Die Gartenornamente aus Blei sind jedoch sowohl in ihrem Verarbeitungsprozess, als auch in 
ihrem festen Endzustand völlig unbedenklich. „You grow up with it“ sagen die gartenbegeisterten 
Engländer ohne jeden Vorbehalt und bringen damit ihren unkomplizierten Umgang mit 
Ornamenten aus Bleiguss zum Ausdruck. 
 
Gönnen Sie sich das „Echte“; Gartenornamente aus Bleiguss überdauern Wind und Wetter für 
Generationen – und auch Sie werden sehr lange Zeit viel Freude an der einzigartigen, wertvollen 
Ausstrahlung der Figuren, Vasen und Pflanzgefäße haben.  
 



Frachtkosten 
 
1. Die Frachtkosten berechnen wir als reine Selbstkosten an Sie weiter. Das nachfolgend 

aufgeführte Kalkulationsbeispiel dient zu Ihrer Orientierung, es sind unverbindliche 
Richtwerte. Wir teilen Ihnen die genauen Transportkosten für Ihren Auftrag vor 
Kaufabschluß gerne mit; sie sind ebenfalls Bestandteil unserer Auftragsbestätigung.  

 
2. Kalkulationsbeispiel 
 a) Frachtkosten England – Speditionslager München (als Sammeltransport): 
 

 - für einen kleinen Brunnen, z.B. F17 Lion Wall Fountain (27 kg) €  65.- 
 - für einen großen Brunnen, z.B. F15 Lion Cistern (430 kg)  € 126.-  

 
 b) Frachtkosten Lager München – Lieferadresse:  
 
   PLZ 1, 2, 3    PLZ 0, 4, 5, 6     PLZ 7, 9 PLZ 8 ___  

- Wandbrunnen: € 21-22.- € 20-22.- € 17-21.- € 17-19.- 
- Lion Cistern: € 126-134.- € 117-132.- € 109-122.- € 95-109.- 

 
c) Frachtkosten Gesamt, z.B. an Lieferadresse in Frankfurt a.M.: 

 
 Wandbrunnen Lion Cistern 

Frachtkosten England – München €  65.- € 126.- 
Frachtkosten München – Frankfurt a.M. €  21.- € 122.- 

 Frachtkosten Gesamt €  86.- € 248.- 
 zzgl. gesetzl. MwSt. 
 
 
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
1. Die Objekte liefern wir an die von Ihnen genannte Lieferadresse, auf Paletten gelagert. Der 

ausliefernde Spediteur ist durch uns angewiesen, Ihnen den Anlieferungstermin telefonisch 
zu avisieren. Bei schweren Objekten, wie z.B. Brunnenanlagen, großen Figuren oder 
Zisternen werden evtl. Hilfskräfte für das Abladen benötigt, da nicht bei allen 
Auslieferungen gewährleistet werden kann, daß der Spediteurwagen mit einer Hebebühne 
ausgerüstet ist. Bei eventuellen Transportschäden bestätigen Sie diese dem Spediteur bei 
Anlieferung auf dem Frachtbrief und zeigen die Art des Schadens unverzüglich bei uns an. 
Die Entsorgung der Paletten und des Verpackungsmaterials ist durch Sie vorzunehmen. 
Kosten für den örtlichen Aufbau von z. B. Brunnenanlagen sind in den vorgenannten Preisen 
nicht enthalten. Diese Arbeiten sind sinnvollerweise von örtlichen Baufirmen 
durchzuführen. Die entsprechenden Aufbauanleitungen stellen wir Ihnen zur Verfügung. 

2. Zahlungsbedingungen:  
50% der Rechnungssumme sind bei Auftragserteilung und 50% nach Anlieferung 
fällig. Wir bitten um Verständnis dafür, daß wir Bestellungen erst ausführen, nachdem die 
Anzahlung auf unserem Konto eingegangen ist. Den genauen Betrag teilen wir Ihnen mit der 
Auftragsbestätigung mit.  

3. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 6-8 Wochen. 
4.  Bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises (inklusive Transportkosten 

und MwSt.) verbleiben ausgelieferte oder in Kommission genommene Objekte im Eigentum 
von Ornamentum, Axel Veit Gartenornamente. 

5. Es gilt als vereinbart, daß Ornamentum, Axel Veit Gartenornamente für materielle und/oder 
finanzielle Schäden, die sich aus Fehl/Falschlieferungen (z.B. Materialbeschaffenheit etc.) 
ergeben, in jedem Fall nur bis zur Höhe des vereinbarten Netto-Warenwertes haftet. 
Folgeschäden etc. sind ausgeschlossen. 

6. Als Gerichtsstand gilt für beide Parteien Rosenheim. 






